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Erwägungen

E. 1
Die Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft A._____ (Gesuchstellerin und Beru-
fungsklägerin; nachfolgend: Berufungsklägerin) und einer ihrer Stockwerkeigen- tümer
(Gesuchsgegner und Berufungsbeklagter; nachfolgend: Berufungsbeklag- ter) befinden sich
im Streit darüber, ob Letzterer der Berufungsklägerin oder de- ren Beauftragten den Zutritt
zu seiner Wohnung zur Eruierung und allfälligen Be- hebung eines Wasserschadens
unzulässigerweise verweigerte und ob aufgrund der behaupteten Zutrittsverweigerung im
vorliegenden Verfahren um Rechts- schutz in klaren Fällen ein Befehl im Sinne des obigen
Rechtsbegehrens zu erge- hen hat (act. 1; act. 22; act. 29; act. 36).

E. 2
Die Vorinstanz hielt den massgeblichen Sachverhalt fest (act. 36 S. 5 ff.) und kam nach
seiner rechtlichen Würdigung (act. 36 S. 7 f.) zum Ergebnis, es sei nicht ersichtlich, dass
der Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin oder deren Beauf- tragten den Zutritt zu
seiner Wohnung unzulässigerweise verweigert hätte. Dass es (nach dem ersten) nicht zu
einem weiteren Zutritt zur Stockwerkeigentümer- einheit gekommen sei, müsse wohl eher
auf Kommunikationsschwierigkeiten zu- rückgeführt werden. Ein klarerweise erfolgter
Verstoss des Berufungsbeklagten gegen Art. 15 des vorstehend erwähnten
Stockwerkeigentümerreglements könne folglich nicht festgestellt werden. Damit fehle es an
klarem Recht für den behaup- teten Anspruch, weshalb auf das Gesuch nicht einzutreten sei
(act. 36 S. 8).

E. 3
Die Vorinstanz nahm eine materiell-rechtliche Prüfung des behaupteten Verstosses gegen
Art. 15 des Stockwerkeigentümerreglements vor. Im vorliegen- den Verfahren um
Rechtsschutz in klaren Fällen hätte sie jedoch, wie dies nach- folgend aufzuzeigen sein
wird, gar nicht so weit gehen müssen. Die Berufungs- klägerin setzt sich sodann ihrerseits
ausführlich mit den vorinstanzlichen (mate- riell-rechtlichen) Erwägungen auseinander und
führt aus, weshalb die Vorinstanz ihrer Ansicht nach sowohl den Sachverhalt offensichtlich
falsch festgestellt als auch das Recht falsch angewendet habe (act. 37 Rz. 6 ff.). Auf diese
Ausführun- gen ist aufgrund der nachfolgenden Erwägungen jedoch nur vereinzelt einzuge-
hen.

E. 4
Die Berufungsklägerin zeigte, wie dies bereits von der Vorinstanz zutreffend festgestellt
wurde (act. 36 S. 7), nicht auf, dass die Behebung des geltend ge- machten Schadens
unmittelbar bzw. ohne jegliche zeitliche Verzögerung hätte er- folgen müssen (act. 1; act.
29; act. 37). Von einem Notfall im Sinne von Art. 15 des oberwähnten
Stockwerkeigentümerreglements ist deshalb nicht auszugehen. Demzufolge gelten für den



angestrebten Wohnungszutritt gemäss Art. 15 des Stockwerkeigentümerreglements die
Voraussetzungen der angemessenen Vor- anzeige und der (wenn immer möglichen)
Rücksichtnahme auf die Wünsche des
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(act. 1; act. 29; act. 37). Ein Anspruch auf zwangsweise bzw. gerichtliche Durchsetzung des
angeblich verweigerten Wohnungszutritts kann nur dann be- stehen, wenn diese
Voraussetzungen erfüllt sind. Andernfalls kann eine allfällige Zutrittsverweigerung nicht
als unrechtmässig qualifiziert werden. Die Vorausset- zungen der angemessenen
Voranzeige und der Rücksichtnahme auf die Wün- sche des Berufungsbeklagten können
jedoch im Verfahren betreffend Rechts- schutz in klaren Fällen aus den nachstehenden
Gründen nicht geprüft werden.

E. 5
Art. 257 Abs. 1 ZPO sieht unter dem Titel "Rechtsschutz in klaren Fällen" vor, dass das
Gericht Rechtsschutz im summarischen (raschen) Verfahren gewährt, wenn zum einen der
Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar (lit. a) und zum anderen die Rechtslage klar
ist (lit. b). Letzteres trifft dann zu, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des
Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und
damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die
Rechtslage in der Regel nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens-
oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten
Umstände erfordert, wie dies namentlich bei der Beurteilung von Treu und Glauben zutrifft
(BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGer 4A_25/2019 vom 15. April 2019 E. 3). Unter klarem
Recht im Sinne von Art. 257 ZPO wird üblicherweise objektives Recht verstanden. So-
dann können im Einzelfall aber auch privatrechtliche Satzungen, Statuten, Verträ- ge etc.
unter denselben Voraussetzungen wie das objektive Recht klares Recht im Sinne von Art.
257 ZPO darstellen (ZK ZPO-SUTTER-SOMM/LÖTSCHER, 3. Aufl. 2016, Art. 257 N
10; BSK ZPO-HOFMANN, 3. Aufl. 2017, Art. 257 N 11a; KuKo
SchKG-JENT-SØRENSEN, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 257 N 8).

E. 6.1
Bei der Beantwortung der Frage, ob die Kriterien der angemessenen Voran- zeige und der
(wenn immer möglichen) Rücksichtnahme auf die Wünsche des Berufungsbeklagten erfüllt
sind, spielt die Ermessensausübung offensichtlich eine wesentliche Rolle. Es wird dabei
danach zu fragen sein, ob, wann und wie bzw. auf welche Art und Weise und (unter
Umständen auch) in welcher Häufigkeit ver-
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des Wasserschadens zu vereinbaren und wie dieser (wenn überhaupt) da- rauf reagierte
bzw. sich in der Folge verhielt. Gestützt auf diese Feststellungen ist dann (unter wertender
Berücksichtigung der gesamten Umstände) das Vorhan- densein der betreffenden Kriterien
zu prüfen.

E. 6.2
Dass es im vorliegenden Fall um eine Ermessensfrage geht, welche nicht im Verfahren
betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen zu beantworten ist, ergibt sich auch aus der
Berufungsschrift selbst. In dieser wird der behauptete Verstoss ge- gen das
Stockwerkeigentümerreglement von der Berufungsklägerin nämlich mas- sgeblich mit dem



angeblich gegen Treu und Glauben verstossenden Verhalten des Berufungsklägers
begründet (act. 37 Rz 15, 20, 22 und 25–29). Hierzu seien die folgenden Aussagen
beispielhaft wiedergegeben: "Die systematische Verun- möglichung von
Kontaktaufnahmen und Terminvereinbarungen durch den Beru- fungsbeklagten verstösst
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, ist damit rechtsmissbräuchlich und verdient
keinen Rechtsschutz."; "Die Vorinstanz vertritt offenbar die Auffassung, dass die
Verwaltung die Terminanzeige gemäss § 144 ff. GOG/ZH durch das zuständige
Stadtammannamt hätte amtlich zustellen lassen müssen, um damit den rechtsgenüglichen
Nachweis zu erbringen, dass der Beru- fungsbeklagte den Zutritt zur Wohnung verweigere
(…). Diese Anforderung er- scheint als überspitzt formalistisch. Vielmehr hätte die
Vorinstanz das aufgezeigte Verhalten des Beklagten in seiner Gesamtheit zu würdigen
gehabt, unter Einbe- zug des Grundsatzes von Treu und Glauben und des
Rechtsmissbrauchsver- bots."; "Abschliessend kann festgehalten werden, dass der
Berufungsbeklagte der Berufungsklägerin durch sein gegen Treu und Glauben
verstossendes und rechtsmissbräuchliches Verhalten den Zutritt zu seiner Wohnung
entgegen der Vorinstanz verweigert und damit klarerweise gegen Art. 15 des
Stockwerkeigen- tümerreglements verstossen hat." (act. 37 Rz 26 und 28–29).

E. 6.3
Die Beantwortung der Frage, ob ein treuwidriges Verhalten vorliegt, kann grundsätzlich nur
durch einen Ermessensentscheid unter Berücksichtigung der gesamten Umstände erfolgen.
Eine Ausnahme hiervon kann dann vorliegen, wenn sich das treuwidrige Verhalten, wie von
der Berufungsklägerin behauptet,

- 8 - (zusätzlich) als geradezu rechtsmissbräuchlich erweisen sollte. Da die Beurteilung der
Frage, ob ein offenkundiger Missbrauch eines Rechts vorliegt, gemäss Bun- desgericht
keine wertende Berücksichtigung aller Umstände voraussetzt, ist es möglich, sich in einem
Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen erfolg- reich auf das
Rechtsmissbrauchsverbot zu berufen (BGer 4A_350/2015 vom 25. August 2015, E. 4.2).
Vorliegend ist aber nicht ersichtlich, inwiefern in den be- haupteten Verhaltensweisen des
Berufungsbeklagten (Zutrittsverweigerung durch systematische Verunmöglichung von
Kontaktaufnahmen und Terminvereinbarun- gen) neben einem allfälligen Verstoss gegen
den Grundsatz von Treu und Glau- ben zusätzlich auch ein geradezu offenkundiger
Missbrauch eines Rechts liegen sollte.

E. 7
Insgesamt ergibt sich damit, dass bezüglich der Frage der unrechtmässigen
Zutrittsverweigerung im Sinne von Art. 15 des Stockwerkeigentümerreglements aufgrund
der erforderlichen Fällung eines Ermessensentscheids kein klares Recht vorliegt. Damit ist
die Berufung abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung im Ergebnis (Nichteintreten
auf das Gesuch) zu bestätigen. Damit erübrigt sich zu prüfen, ob die nachträglich
eingereichte korrigierte Seite 10 der Berufungsschrift noch berücksichtigt werden könnte
(siehe hierzu oben unter E. I. 2.). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen Die
Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren sind in Anwendung von § 12 Abs. 1 und
2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 1'500.– fest- zusetzen und
ausgangsgemäss der Berufungsklägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Parteientschädigungen für das Berufungsverfahren sind keine zuzu- sprechen: der
Berufungsklägern nicht, weil sie unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO), und dem



Berufungsbeklagten nicht, weil ihm keine entschädigungspflichtigen Um- triebe entstanden
sind.
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Zürich, Einzelgericht Audienz, vom 22. Juli 2020 wird bestätigt. 2. Die zweitinstanzliche
Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'500.– festgesetzt und der Berufungsklägerin auferlegt und
mit dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss verrechnet. 3. Parteientschädigungen werden
keine zugesprochen. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungsbeklagten
unter Bei- lage des Doppels von act. 37, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangs-
schein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten
an die Vorinstanz zurück. 5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht
ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000
Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich
nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre
Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das
Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt
sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Die Beschwerde an das Bundesgericht
hat keine aufschiebende Wirkung. Obergericht des Kantons Zürich II. Zivilkammer Der
Gerichtsschreiber: lic. iur. D. Siegwart versandt am: 2. Oktober 2020
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